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Von der Röm. Kaiser!, auch zu Hungarn
Md Böheim Kömgl. Apost. Majestät

l t c k
Erzherzogin» zuOesterreich,Steyer,Kärn

ten und Krain / Unserer allergnädlgsten Frauen/
Frauen und Crb-Landesfürstin den r6. August 1777 . ange--

ordnet, und sodann in öffentlichen Druck gelegek worden.
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I .

olle das 10. perccnrige S traf-ln terc ilc  von 
Zeit der bestimmten Zahlungs - Frist erst 

nach 14. Tagen darauf seinen Anfang nehmen. Fe- 
rers ist

I I .
Von dieser Zeit an dem k e l lE ig n o  zu B e

richtigung des Ausstandes und verwürkten ?a-nai- 
Inrerctlü eine Q uartals-Frist eingestanden, und 
wird auch durch sothane Zeit gegen denselben mit 
einer Landschaftlichen Lxecucioa nicht fürgegan
gen : Wann aber

I I I .
Inner dieser Quartals-Frist der ganze Aus

stand samt dem?oenal - Inrcrcüe nicht vollständig 
abgesührct worden, so wird der K ek-m riL E  von 
der Landschaft, ohne demselben, aus was für Ur-
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sach es immer seye, die mindeste D ik tion  zu bewil
ligen / nach fruchtlos- verstrichen - sothanen Q uar
tal mit der militärischen ExecutivN/ und zwar nach 
Maaß deren grösseren oder kleineren Resten mit i . /  
2. auch mehreren Soldaten/ gegen jeden Mann täg
lich abzureichende zwey Groschen / zu belegen; da 
aber auch andurch in dem nachgefolgt - zweyten 
Q uartal die Resten nicht eingetrieben wurden/ zur 
wörtlichen Sequestration sürzuschreiten / und M t 
solcher bis zur gänzlichen Tilgung der Rückständen 
fortzufahrcn / jedoch von der Zeit der verhängten 
Sequestration das ?uens>- Inrerelle nicht mehr mit 
10./ sondern mit 5. per Lcnco einzuheben; und zu 
dem Ende

IV. - -
Solle ein jeweiliger Landschafts - Rentmeister 

bey Vcrlurst des Dienstes verbunden seyN/ daß sel
ber mit Ausgang jeden Q uartals über die kettsn .
riarioz, bey denen die erste / und relpeüive änder
te Q uartals - Frist verstrichen ist/ eine Zndividual- 

- Verzeichntß verfassen / alldarinnen bey jeglichem 
Zndividuo den Ausftand/ und wie viel das io. per 
cenrige?«!N!>I-Ilireretle betragt/ anmerkeN/ folg-
lichen gedachte Lontl^nacion längstens inner 8. Tä- 
gen nach geendigtem Q uartal der Kaiser!. Königl. 
Oätlse- Deputation überreichen. Soviel aber.

V.



V.
D ie Sequestration selbsten bctriffet / solle zu 

-essen Vernehmung über die in Ausstand verfallene 
Herrschaft, G u t/ oder Gülten / es mögen solche 
Freyeigen / M ajorat, Fidei- Kommiß, Lehen, oder 
der Geistlichkeit zugehörig seyn, ein Landschafts- 
O K cig n t, auch allenfalls der eigene Herrschafts- 
Beamte , oder ein anderes hierzu taugliches, von 
der Landschaft in besondere Eidespflicht zu nehmen
des Subjectum als Sequester bestellet, von demsel
ben unverzüglich der vorhandene Wirtschafts-Vor
ra th , als Körner, W ein, Vieh, wie auch andere 
Pfenwerth mit Zuziehung des herrschaftlichen Be- 
am en s, falls dieser nicht selbst als Sequester ange- 
stellet, da dieser hingegen würklichen selbst der S e 
quester , oder wann kein solcher Beamter vorhanden 
wäre, im Beyseyn zweyer untadelhaften Zeugen be
schrieben, und diese Beschreibung von ihme Seque
ster, dann dem herrschaftlichen Beamten, oder in 
dessen Ermanglung denen zweyen Zeugen unterfer
tiget, dem Herrn oder Eigenthumer aber nach an
gefangener Sequestration weder der Aufenthalt auf 
dem ftquestrirten G ut, und noch weniger die Bezie
hung des mindesten Gefälls mehr gestattet werden.

V I .
H at der Sequester den beschriebenen Vorrath 

an Pfenwerth, mit einzigen Ausnahm dessen was
B  zu



zu Fortsetzung des Wirtschafts-Triebs ohnentbehr- 
lich ist/ alsobald so gut/ als möglich/ zu verkauffen, 
und das dafür erlößte Geld gegen Quittung in das 
Landschaftliche General-Einnehmer-Amt abzufüh
ren; dan fernershin

VII.
D ie bey denen Unterthanen haftende Äusftän- 

de genau zu erforschen/ deren Eintreibung nach al
ler Thunlichkeit sich angelegen zu halten/ die herr
schaftliche Gefälle/ ohne das geringste davon / bey 
im widrigen zu gewarten habender empfindlicher
Bestraffung/dem kelianrisrio zukvmmen zu lassen,
fort und fort zu beziehen/ und ein- so anderes ebener- 
maffen zu Tilgung deren Resten zu verwende«/ über 
all- seine vorstehende Verrichtungen aber die aus
führliche Relation an die Lall« - vepm srion  zu er
statten/ auchsothaner Relation über Einnahmund 
Ausgab die Rechnung beyzulegen / welche sodann 
von dem Landschaftlichen Rentamt der Ordnung 
nach aufzunehmen/ nicht weniger den sequeftrirten 
Gültens-Jnhaber auf Verlangen zur gehörigen Ein
sicht mitzutheilen seyn wird. Wvbcy sich

VIII.
Von selbsten verstehet/ daß sogleich als durch 

die versilberte Pfenwcrth und eingebrachte ander
weite herrschaftliche Gefälle die rückständige Resten

samt



samt dem koensl - Interesse deren 10. und rctpcQl- 
ve z. per Lento, nebst denen Sequestratlvns-Un
kosten getilgct worden, die verhängte Sequestration 
anwiederum aufgehoben, und dem scquestrirtenGül- 
tens-Jnhaber der Besitz und Genuß deren Gülten 
anwiederum eingeraumet werden wird; Womit also

I X .
D ie bishero üblich geweste Pfändungen pro tu. 

turo vom l .  kebruar. des 1778. Jah rs  anzufan
gen, relpeÄu derer aus das Pfund und D om in icsle  
anschlagende Oräinsri und Lxtrsoräinsri Anlagen 
6 e  currenti gänzlichen aufzuhören, und deren Ein
bringungen nach dieser neuen Exemtions-Ordnung 
zu geschehen haben. I m  übrigen lassen Jh ro  Kais. 
Königl. Apostol. Majestät.

S v  viel es das der Landschaft gebührende ?ri.
vIIeZium ssrioritsris A  ?rLlgrioni8, desgleichen die
denen Herren und Obrigkeiten gegen ihre Untertha- 
nen zustehende Gerechtsame betriffet, alles bey dem 
jenigen allergnädigst bewenden, was in dem Land 
üblich, und bey ein- so anderen würklich eingeführet 
ist, wordurch dann denen Herrschaften und Gültens- 
Jnhabern gegen ihreUnterthanen wegen denen Her-
reN-FvrderUNgkN das^us prioricatix L  prselarionis
cum ?rivilc»io je - und allzeit in lslvo zu verbleiben

hat;



hat; endlichen finden Allerhöchst- gedacht Ih re  Kais. 
Königl. Apoftol. Majestät

X I .
Sobillich, als nothwendig den Unfug zu steu- 

ren , welcher bishero nur allzugewiß von unterschied
lichen Herrschaften begangen worden, da selbe das 
Lonrriburionsle von dem Unterthan eingchoben, 
UN- anstatt solches zur Landschaft abzuführen, ia  
propno5 ulus verwendet haben, und verordnen da
her» Ernst- gemäffen, daß ein in gedachtem Unfug 
betrettener Gültens-Inhaber mit der S tra fe  des 
Veftungs-Arrests, beschaffenen Umständen nach auch 
auf eine geraumere Zeit beleget werden solle. Wel- 
chemnach dann

X I I .
Dieser Executions-Drdnung alle und jede Gül

tens- ?o6cllorex, was Würden, S tan d s , oder Wee
sens selbe immer seyn mögen, unterworfen, darin
nen begriffen und verstanden seynd, und fich hier
nach genauest zu achten, und vor Schaden zu hü
ten haben.


